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Sonstige Informationen – nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 
8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensfüh-
rung anwenden.

Name des Produkts:  
Lupus alpha Dividend Champions

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900LQLUQK51OU3T85

 Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

  Ja   Nein

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel
getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel
getätigt: __% 

Es wurden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 
67,28% an nachhaltigen 
Investitionen

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein 
oder nicht.

  



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Umsetzung der Strategie des Fonds wurden Umwelt- und Sozial-Standards in 
unterschiedlicher Gewichtung berücksichtigt. Dabei wurden Investitionen in 
Qualitätsunternehmen (Fokus: Small & Mid Caps) unter Ausschluss von nicht-nachhaltigen 
Geschäftsmodellen bzw. Einhaltung von Mindeststandards getätigt. ESG-Kriterien wurden 
darüber hinaus in die fundamentale Bottom-up-Analyse integriert. Dafür orientierte sich der 
Fonds weder an einem Referenzwert noch wurde ein Referenzwert nachgebildet.

Der Fonds setzte keine Derivate zur Erfüllung der beworbenen sozialen und/oder ökologischen 
Merkmale ein.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Alle investierbaren Unternehmen wurden nach ökologischen, sozialen, ethischen und 
Governance-Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasste unter anderem 
Sozialstandards, Umweltmanagement, Produktportfolio und Unternehmensführung. Im 
Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings wurden Werte ausgeschlossen, die 
bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Diese galten für alle Wertpapiere (wie 
z.B. Aktien) und Geldmarktinstrumente im Portfolio.

Im Berichtszeitraum wurden die Nachhaltigkeitsindikatoren angepasst (siehe Antwort 
auf die Folgefrage „… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?“). Die 
nachfolgend beschriebenen Indikatoren gelten seit dem 06.03.2025.

Umwelt:

– Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz
– Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 5% Umsatz
– Unkonventionelle Fördermethoden von Öl & Gas (inkl. Ölsand, Ölschiefer & 

Fracking) > 0% Umsatz

Soziales:

– Verstöße gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen; 
die Prüfung umfasst:

o Verstöße gegen den UN Global Compact (UNGC)
o Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen 

und der Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens 
des Unternehmens

o Verstöße gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte (UNGP)

Governance:

– Sehr schwere, andauernde Kontroversen, für die das Unternehmen direkt 
verantwortlich ist

– Sehr schwere, teilweise abgeschlossene Kontroversen, für die das 
Unternehmen direkt verantwortlich ist

– Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 
Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen 
Merkmale erreicht werden.



Ethik:
– Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von Streumunition, Anti-Personen-Minen 

und sonstigen kontroversen Waffen (ohne Toleranzgrenze)
– Produktion von Tabak > 5% Umsatz

Alle Unternehmen, die keins der genannten Ausschlusskriterien verletzten und unter 
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs – 
siehe unten) nicht ausgeschlossen wurden, waren grundsätzlich investierbar.

Der Fonds erfüllte im Berichtszeitraum die vor den Änderungen geltenden Kriterien 
sowie seit dem 06.03.2025 die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren. Die 
Einhaltung wurde fortlaufend durch interne Kontrollsysteme sichergestellt. 

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator
01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2023-
31.12.2023

01.01.2024-
31.12.2024

01.01.2025-
31.12.2025 

Anzahl Verletzungen der 
Ausschlusskriterien

0,00 0,00 0,00 0,00

30.12.2022 29.12.2023 30.12.2024 30.12.2025
Anteil Investitionen mit E/S-
Merkmalen

97,85% 94,63% 96,58% 95,45%* 

Anteil der sonstigen Investitionen 2,15% 5,37% 3,42% 4,55%*

*Die Quoten stellen eine Stichtagsbetrachtung zum letzten Bewertungstag des Fonds dar. Für den in diesem 
Bericht betrachteten Zeitraum berücksichtigen sie daher die Nachhaltigkeitsindikatoren, die seit der 
Änderung am 06.03.2025 gültig sind.

Im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum haben wir unterjährig folgende 
Änderung vorgenommen:

– Entfernen des Ausschlusskriteriums „Produktion und Vertrieb von Atomstrom > 
5% Umsatz“ im Bereich „Umwelt“

– Entfernen des Ausschlusskriteriums „Produkte und Dienstleistungen für die 
Atomindustrie > 5% Umsatz“ im Bereich „Umwelt“

– Umbenennung des Ausschlusskriteriums „Abbau und Exploration von Ölsand 
& Ölschiefer“ in „Unkonventionelle Fördermethoden von Öl & Gas (inkl. 
Ölsand, Ölschiefer & Fracking) > 0% Umsatz“ im Bereich „Umwelt“. Der 
Umfang der Prüfung hat sich dadurch nicht verändert.

– Entfernen des Ausschlusskriteriums „Verstöße gegen internationale 
Menschenrechtskonventionen und mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens 
des Unternehmens“ im Bereich „Soziales“, da dies über die Prüfung der 
OECD-Leitsätze abgedeckt ist. Der Umfang der Prüfung hat sich dadurch nicht
verändert.

– Detailliertere Differenzierung bei Kontroversen im Bereich „Governance“
– Entfernen des Ausschlusskriteriums „Produktion & Vertrieb von Militärgütern > 

5% Umsatz“ im Bereich „Ethik“

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 
bei?

Ein Investment/Unternehmen gilt für uns dann als explizit nachhaltig, wenn seine 
Produkte bzw. sein operatives Verhalten auf mindestens eines der 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) ausgerichtet sind (eng.: Aligned oder Strongly Aligned) und 
es gleichzeitig mit seinen Produkten und operativen Verhalten keinem der anderen 



SDGs entgegenwirkt (eng.: Misaligned oder Strongly Misaligned). Die SDGs sind die 
nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter https://sdgs.un.org/. Bei der Betrachtung des Beitrags zu den SDGs 
wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an (Sustainable Impact Metrics: 
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/impact-solutions).

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet?

Damit Investitionen/Unternehmen dem Grundsatz entsprechen, keinen erheblichen 
Schaden anzurichten („Do-no-significant-harm-Prinzip“), analysieren wir – zusätzlich 
zur bereits genannten Prüfung, dass die Produkte bzw. das operative Verhalten eines 
Unternehmens keinem der 17 SDGs entgegenwirken sollen – (1) erweiterte 
Ausschlusskriterien und (2) alle relevanten nachhaltigen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (eng.: Principal Adverse Impact Indicators – PAIs). Der 
Bewertungsansatz für nachhaltige Investitionen wurde am 30.04.2025 erweitert. Die 
Grundidee – die Prüfung anhand von (1) und (2) – galt jedoch bereits zuvor.

Die erweiterten Ausschlusskriterien umfassen:

– Abbau von Kraftwerkskohle > 1 % Umsatz 
– Aktivitäten im Zusammenhang mit Nuklearwaffen (keine Toleranzgrenze) 
– Produktion von Militärgütern sowie damit verbundene Dienstleistungen (z.B. 

Forschung) > 5% Umsatz 
– Produktion oder Verkauf von Feuerwaffen und Munition für den zivilen 

Gebrauch > 5% Umsatz 
– Produktion und Vertrieb von Atomstrom sowie Produkte und Dienstleistungen 

für die Atomstromindustrie > 5% Umsatz 
– Tabakproduktion (ohne Toleranzgrenze) 
– Aktivitäten im Zusammenhang mit Tabak > 5%

Für alle relevanten PAIs definieren wir Kriterien und Schwellenwerte (Details – siehe 
Folgefrage).

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Wir berücksichtigen die folgenden verpflichtenden zehn PAIs für 
Unternehmen, inklusive der zugehörigen Kriterien und Schwellenwerte. Für 
numerische PAIs berechnen wir das Perzentil innerhalb der IVA-Industrie des 
entsprechenden Unternehmens.

PAI
Kriterium/

Schwellenwert

PAI 2: CO2-Fußabdruck 90%-Perzentil

PAI 3: THG-Emissionsintensität 90%-Perzentil

PAI 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind

Ja

PAI 5: Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen

90%-Perzentil

PAI 6: Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 90%-Perzentil

PAI 7: Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken

Ja

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die 
bedeutendsten nach- 
teiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung.



PAI 9: Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 90%-Perzentil 

PAI 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die 
Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

Ja 

PAI 13: Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
(durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern) 

0% 

PAI 14: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische und biologische Waffen) 

Ja 

 

Wurde bei einer Investition mindestens gegen zwei dieser Kriterien bzw. 
Schwellenwerte verstoßen, konnte diese nicht als nachhaltig eingestuft 
werden. Aufgrund der teils noch unzureichenden Datenqualität wurde erst bei 
zwei Verstößen eine Nicht-Nachhaltigkeit festgestellt. Dadurch wurde das 
Risiko minimiert, dass Investitionen wegen möglicher Datenfehler 
ausgeschlossen wurden. Für PAIs, die wir als besonders kritisch einstufen 
(bspw. Engagement in umstrittenen Waffen), wurde jedoch bereits im Vorfeld 
durch eine genauere Prüfung auch ein Ausschluss bei einer Verletzung 
sichergestellt (siehe Antwort auf die Frage „Wie wurden bei diesem 
Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ – weiter unten). 

Bei der Bestimmung der relevanten PAIs berücksichtigten wir mögliche 
Überschneidungen (z. B. bei PAI 1 und PAI 2) sowie die generelle 
Verfügbarkeit von Daten zu einem PAI. Das Ziel besteht darin, Emittenten, die 
Daten zur Verfügung stellen, nicht zu benachteiligen. Die Verfügbarkeit der 
Daten wird jedoch kontinuierlich beobachtet und evaluiert, sodass unser 
Ansatz bei Veränderungen zeitnah angepasst werden kann. 

Da es sich bei dem Fonds um einen Aktienfonds handelt, werden PAIs für 
Staaten und supranationale Organisationen sowie Immobilien nicht 
berücksichtigt. 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Für den gesamten Fonds (nicht nur für den Anteil nachhaltiger Investitionen) 
haben wir Unternehmen, die gegen die UNGC-Grundsätze oder die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, ausgeschlossen. 

 In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen. 



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgenden PAIs wurden explizit in unserem Investmentprozess berücksichtigt:

Umwelt:

– CO2-Fußabdruck & CO2-Intensität
– Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität

auswirken

Soziales:

– Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen

– Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 
und biologische Waffen)

Governance:

– Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
– Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung

Wies ein Unternehmen nachteilige Auswirkungen auf die genannten Nachhaltigkeitsfaktoren 
auf, führte dies grundsätzlich zu einem Ausschluss. Um Unternehmen jedoch die Möglichkeit 
zu bieten, sich bei bestimmten Faktoren im Laufe der Zeit zu verbessern („Transition“), traten 
wir bezüglich folgender Faktoren unter bestimmten Bedingungen in einen Engagement-Prozess 
ein:

– CO2-Fußabdruck & CO2-Intensität (wenn beide Kennzahlen im untersten Quartil der 
entsprechenden IVA-Industrie waren)

bzw.

– mangelndem Mindestmaß an Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen
(keine Frau in den genannten Organen).

Das Unternehmen blieb für uns nur investierbar, wenn für uns nachvollziehbare Pläne zur 
Verbesserung dieser nachteiligen Auswirkungen vorlagen bzw. diese mit dem Unternehmen im 
direkten Dialog vereinbart wurden. Für diese Unternehmen dokumentierten wir die Pläne, die 
angestrebten und die umgesetzten Veränderungen. Wenn die gewünschten Veränderungen 
nicht eingetreten wären oder das Unternehmen nicht die vereinbarte Bereitschaft gezeigt hätte, 
wäre nach mehreren Eskalationsstufen die Position als Ultima Ratio verkauft worden. Dieser 
Schritt war jedoch im Berichtszeitraum bei keinem der Unternehmen notwendig.

Das oben beschriebene Engagement konnte dabei immer nur für einen PAI angewandt werden. 
Bedurfte ein Investment in ein Unternehmen Engagement bei mehr als einem PAI, sahen wir 
von einem Investment ab.

Die vorgenannten PAIs wurden mit Hilfe unseres externen Research-Anbieters MSCI geprüft.
Das CO2-Fußabdruck-/CO2-Intensität-Perzentil der Emittenten wurde intern auf der Grundlage 
der MSCI CO2-Fußabdruck-/CO2-Intensität-Daten und der jeweiligen IVA-Industrie berechnet.
Unternehmen, für die MSCI keine Analyse erstellt hatte, wurden intern geprüft. Auch die von 
MSCI zur Verfügung gestellten Informationen wurden intern geprüft, da das Portfolio
Management meist einen direkten Zugang zum Management der untersuchten Unternehmen 



hat und diese Informationen kritisch hinterfragen konnte.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnungen basieren auf dem Durchschnitt der Daten zu den Quartalsenden 
(31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025).

Größte Investitionen Sektor
in % der 

Vermögenswerte
Land

Loomis AB  SE0014504817
Kommerzielle &
professionelle 

Dienstleistungen
2,17% Schweden

Fresenius SE & Co KGaA  DE0005785604 Gesundheitswesen: 
Ausstattung & Dienste 1,85% Deutschland

Maire Tecnimont  IT0004931058 Investitionsgüter 1,74% Italien
Paradox Interactive AB  SE0008294953 Medien & Unterhaltung 1,73% Schweden
KION Group AG  DE000KGX8881 Investitionsgüter 1,71% Deutschland
Erste Group Bank AG  AT0000652011 Banken 1,69% Österreich
DWS Group GmbH & Co KGaA  
DE000DWS1007 Finanzdienstleistungen 1,60% Deutschland

Technogym  IT0005162406 Gebrauchsgüter & 
Bekleidung 1,59% Italien

OMV AG  AT0000743059 Energie 1,55% Österreich
Euronext NV  NL0006294274 Finanzdienstleistungen 1,55% Niederlande
flatexDEGIRO AG  DE000FTG1111 Finanzdienstleistungen 1,53% Deutschland
Vicat SACA  FR0000031775 Grundstoffe 1,52% Frankreich
Deutz AG  DE0006305006 Investitionsgüter 1,43% Deutschland
Eurobank Ergasias  GRS323003012 Banken 1,42% Griechenland
BAWAG Group AG  AT0000BAWAG2 Banken 1,40% Österreich

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitionen, 
auf die der größte Anteil 
der im Bezugszeitraum 
getätigten Investitionen
des Finanzprodukts entfiel:

01.01.2025-31.12.2025 



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Am 
30.12.2025 betrug der Anteil 95,45%.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts,
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien:

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und 
sozial nachhaltige Investitionen.

– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale
umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

95,45%
#1B Andere

ökologische oder 
soziale Merkmale

28,17%

Investitionen

#2 Andere Investitionen
4,55%

Die Vermögensallokation
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögenswerte 
an.

#1A Nachhaltige 
Investitionen

67,28%

Andere ökologische
21,77%

Soziale
36,64%

Taxonomiekonform
8,86%



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt im 
Berichtszeitraum investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Zuteilung 
der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von 
externen Research-Anbietern sowie internem Research.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 8,64% der Investitionen im Bereich 
fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren 
und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Research-
Anbieters MSCI ESG Research zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die 
Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, 
Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie 
thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnungen basieren auf dem Durchschnitt der Daten zu den Quartalsenden 
(31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025).

Sektor Anteil
Investitionsgüter 29,51%
Banken 10,94%
Finanzdienstleistungen 6,22%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,88%
Kommerzielle und professionelle Dienstleistungen 5,67%
Grundstoffe 4,80%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 4,10%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 3,89%
Energie 3,47%
Medien & Unterhaltung 3,03%
Immobilienmanagement und -entwicklung 2,71%
Versorgungsunternehmen 2,45%
Hardware & Ausrüstung 2,13%
Lebensmittel & Getränke 1,49%
Software & Dienste 1,28%
Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds (REITs) 1,20%
Transportwesen 1,17%
Telekommunikationsdienste 1,03%
Verbraucherdienste 0,72%
Versicherung 0,72%
Halbleiter und Halbleiterausrüstung 0,32%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?

Die Tabelle zeigt den Anteil taxonomiekonformer nachhaltiger Investitionen des 
Fonds, ausgedrückt durch Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und 
Betriebsausgaben (OpEx) am 30.12.2025: 

Basierend auf Umsatzerlöse 8,86%
Basierend auf CapEx 9,51%
Basierend auf OpEx 8,87%

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen am gesamten Fondsvermögen, 
ausgedrückt durch Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben 
(OpEx), betrug am 30.12.2025: 

Basierend auf Umsatzerlöse 11,38%
Basierend auf CapEx 12,10%
Basierend auf OpEx 11,93%

Um den Anforderungen an Transparenz gerecht zu werden, erfassen und konsolidieren 
wir sämtliche Taxonomie-Daten, die uns über unseren Datenanbieter zur Verfügung 
stehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Datenqualität aufgrund der 
Komplexität und Neuheit des Themas noch eingeschränkt ist: Sowohl bei der 
Berichterstattung der Unternehmen als auch bei der Datenintegration durch Anbieter 
können Fehler auftreten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossile Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas                  In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten
im Bereich fossiles Gas

Taxonomiekonforme Tätigkeiten
im Bereich fossiles Gas & Kernenergie

Basierend auf 
Umsatzerlöse 

0,01% 0,65%

Basierend auf 
Investitionsausgaben 
(CapEx)

0,01% 0,80%

Basierend auf 
Betriebsausgaben (OpEx)

0,00% 0,57%

Die Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten, die sich auf die Bereiche fossiles 
Gas und Kernenergie beziehen, lassen sich nicht eindeutig einem der beiden Bereiche 
zuordnen. Die nachfolgende grafische Darstellung erfordert jedoch eine 
Differenzierung. Aus diesem Grund wurde der geringe Anteil der Investitionen, der 
beiden Bereichen gemeinsam ist, dem Bereich „fossiles Gas“ zugeordnet. Es ist hierbei 
zu beachten, dass diese Entscheidung auf einer diskretionären Zuordnung basiert und 
lediglich zur Vereinfachung der Darstellung erfolgt.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begrenzung der 
Emissionen und die Umstellung 
auf voll erneuerbare Energie 
oder CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- und 
Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten einen we- 
sentlichen Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen Alternativen 
gibt und die unter anderem 
Treibhausgasemissionswerte 
aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten, ausgedrückt durch 
den Anteil der:

– Umsatzerlöse, die die 
gegenwärtige
„Umweltfreundlichkeit“ 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

– Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen

– Betriebsausgaben (OpEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?1

Die Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen am gesamten Fondsvermögen, die am 
30.12.2025 in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-
Taxonomie geflossen sind, ausgedrückt durch Umsatzerlöse, Investitionsausgaben 
(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx):

Übergangsaktivitäten Ermöglichende Tätigkeiten
Basierend auf Umsatzerlöse 0,73% 6,38%
Basierend auf Investitionsausgaben (CapEx) 1,80% 6,24%
Basierend auf Betriebsausgaben (OpEx) 0,78% 6,89%

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen am gesamten Fondsvermögen, die zum 
jeweiligen Bewertungsstichtag des aktuellen und des vorherigen Berichtszeitraums in 
taxonomiekonforme Tätigkeiten geflossen sind, ausgedrückt durch Umsatzerlöse, 
Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx):

30.12.2024 30.12.2025
Basierend auf Umsatzerlöse 7,97% 11,38%
Basierend auf Investitionsausgaben (CapEx) 10,22% 12,10%
Basierend auf Betriebsausgaben (OpEx) 7,81% 11,93%

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit 
der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 
der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 
während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1 Tätigkeiten im Bereich fossile Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossile Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt.

sind nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die Kriterien
für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852
nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel?

Am 30.12.2025 betrug der Anteil nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen des Fonds mit einem Umweltziel 21,77%. Eine nachhaltige 
Investition wird einem Umweltziel zugeordnet, wenn die Produkte/das operative 
Verhalten des Unternehmens positiv zu mindestens einem der ökologischen SDGs 
beitragen und zugleich nicht im Widerspruch zu diesen Zielen stehen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am 30.12.2025 betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds 
36,64%. Eine nachhaltige Investition wird einem sozialen Ziel zugeordnet, wenn die 
Produkte/das operative Verhalten des Unternehmens positiv zu mindestens einem der 
sozialen SDGs beitragen und zugleich nicht im Widerspruch zu diesen Zielen stehen.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ fielen Bankeinlagen. Diese dienten dem 
Liquiditätsmanagement. Es gab keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung der festgelegten ESG-Kriterien erfolgte durchgängig und wurde bzw. wird 
sowohl von Compliance als auch vom Portfolio Management kontinuierlich überprüft. 
Compliance-seitig arbeiten wir mit dem Compliance-Manager von SimCorp Dimensions (SCD). 
Für das Front-Office wurde ein internes ESG-Tool entwickelt, mit welchem das Portfolio
Management die Konformität seiner Investitionen mit den ESG-Kriterien überprüfen, Einzeltitel 
im Detail analysieren und aggregierte Portfolio-Kennzahlen (sogenannte KPIs) auswerten kann. 
Dieses Tool basiert auf Daten von MSCI. Für Emittenten, welche nicht von MSCI abgedeckt 
werden, wurden eigenständige Prüfungen hinsichtlich der relevanten ESG-Kriterien 
vorgenommen. War eine interne Prüfung in diesen Fällen nicht möglich, haben wir auf eine 
Investition verzichtet. Somit wurde sichergestellt, dass nur in Unternehmen investiert wird, 
welche mit den von uns festgelegten ökologischen und sozialen Merkmalen übereinstimmen. 
Änderten sich bei einem Unternehmen die Investitionsvoraussetzungen zum Negativen (bspw. 
durch eine neu auftretende Kontroverse, die das Unternehmen nicht ausreichend adressiert hat) 
haben wir unmittelbar reagiert und die Position marktschonend veräußert. Zusätzlich 
berücksichtigen wir die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren
(PAIs) im Investmentprozess.

Basierend auf unserer Methodik zur Berücksichtigung der PAIs sind wir im Berichtsjahr 2025
bei ausgewählten Portfolio-Unternehmen in einen formalen Engagement-Prozess getreten.
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